
Schicksal oder Fehler
Juristische und gutachterliche 
Aspekte

Medizin verändert sich und damit 
auch die haftungsrechtlichen Konse-
quenzen für den Arzt. Dabei spielt 
eine Rolle, dass viele Patienten eine 
Rechtsschutzversicherung haben und 
Krankenkassen vom Ge  setzgeber 
aufgefordert sind, die Versicherten 
bei der Verfolgung von Schadenser-
satzansprüchen zu unterstützen. War 
früher eine Klage eine Seltenheit, so 
hatte heute schon fast jeder Arzt 
indirekt Kontakt zu dieser unerfreuli-
chen Thematik. Behandlungs- und 
Aufklärungsfehler, Beweislastumkehr, 
grobe Fahrlässigkeit, Organisations-
verschul den: eine eigene Fachspra-
che ist hier entstanden, die für Ärzte 
oft ähnlich unverständlich ist, wie für 
Juristen die „amyotrophe Lateralskle-
rose“. Eine Veranstaltung aus der 
Reihe „Medizin und Recht“ mit 120 
Gästen sorgte hier für Aufklärung.
Der Fachanwalt für Medizinrecht Dr. 
jur. Jürgen Trilsch führte in das 
Thema ein. Er machte darauf auf-
merksam, wie häufig unbedachte 
und kritische Äußerungen von Ärz-
ten über die Arbeit ihrer eigenen 
Berufskollegen Anlass für Klagen 
sind. Hier gilt es, sich mit seinem 
Urteil Patienten gegenüber zurück-
zuhalten. Erst die Gesamtschau über 
einen Fall erlaubt ein profundes 
Urteil über die Frage eines Behand-
lungs- oder Aufklärungsfehlers. Be -
unruhigte Patienten sollten beraten 
und gegebenenfalls an die entspre-
chenden Stellen, zum Beispiel die 
Gutachterstelle für Arzthaftungsfra-
gen, verwiesen werden. Ein im 
Affekt geäußertes vorschnelles Urteil 
kann unnötige Komplikationen her-
vorrufen.
Dr. Trilsch zeigte die verschiedenen 
Optionen für den Patienten auf: Ent-
scheidet er sich für eine Strafanzeige 
oder wendet er sich an die Ärzte-
kammer mit der Frage nach einem 
Verstoß gegen das Berufsrecht oder 
wendet er sich an die Gutachter-
stelle. Meist schaltet der Patient 
einen Anwalt ein. Als Beschuldigter 
hat der Arzt immer ein Aussagever-
weigerungsrecht und kann einen 

Verteidiger einschalten. Ist er nicht 
Beschuldigter muss er überprüfen, 
inwieweit die ärztliche Schweige-
pflicht greift.
Ausführlich wurde auf das Thema 
Dokumentation eingegangen. In kei-
nem Fall darf man die Dokumenta-
tion im Nachhinein verändern, 
Unterlagen zurückhalten oder sogar 
Mitarbeiter zur Falschaussage über-
reden. Auseinandersetzungen mit 
dem Patienten, beispielsweise um 
Kopierkosten, können die Situation 
unnötig verschärfen. Auch Differen-
zen zwischen der Dokumentation in 
der Patientenakte und der Abrech-
nungsdokumentation sind unbedingt 
zu vermeiden.
Ein zivilrechtliches Verfahren beginnt 
immer mit einer Klageschrift (bei 
einem Streitwert bis 5.000 Euro ist 
das Amtsgericht zuständig, bei 
höheren Beträgen das Landgericht) 
und der entsprechenden Klageerwi-
derung durch den beschuldigten 
Arzt. Daraufhin werden die Patien-
tenunterlagen hinzugezogen und ein 
Sachverständigengutachten veran-
lasst. Anschließend folgt die mündli-
che Verhandlung, wobei nicht immer 
der Gutachter noch einmal angehört 
wird. Zuletzt folgen Vergleich oder 
Urteil.
Ärzte sollten vor dem Eintritt eines 
Schadens- bzw. Klagefalles überle-
gen, wie die Kommunikation mit 
dem Anwalt bzw. im Falle einer 
Strafanzeige, die Kommunikation mit 
der Polizei, zu erfolgen hat. Auch 
das Verhalten gegenüber Patienten, 
Anwälten und Versicherern sollte 
vorab festgelegt sein.

Dr. med. Rainer Kluge stellte an -
schließend die Tätigkeit der Gutach-
terstelle für Arzthaftungsfragen vor. 
Der Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe ist seit 24 Jahren 
deren Vorsitzender. Bundesweit wer-
den jährlich ca. 10.000 Fälle behan-
delt, in Sachsen liegt die Zahl zwi-
schen 250 und 300 Fällen pro Jahr. 
Davon lässt sich in 25 bis 30 Prozent 
ein Behandlungsfehler nachweisen.
Beteiligt an dem schriftlichen Verfah-
ren sind in der Regel als Antragsteller 
ein Patient, als Antragsgegner eine 
Klinik bzw. ein Arzt und der Versi-
cherer des Antragsgegners. Die Gut-
achterstelle zieht Unterlagen bei, 
erstellt den Gutachterauftrag und 
vergibt diesen extern. Anschließend 
erfolgt eine medizinische und juristi-
sche Auswertung des Gutachtens, 
die mit einem Bescheid endet. Es 
gibt hier keine Widerspruchsinstanz, 
der Rechtsweg ist nicht ausgeschlos-
sen. Auch ein Arzt kann sich an die 
Gutachterstelle wenden. Vorausset-
zung ist das Einverständnis von Pati-
ent und Versicherer.
In der Regel gilt das Gutachten dem 
Nachweis eines Behandlungsfehlers 
und dem Nachweis eines behand-
lungsassoziierten Schadens. Die Be -
weislast liegt in der Regel beim Pati-
enten. 
Der sogenannte Aufklärungsfehler 
bei der Eingriffsaufklärung und grobe 
Behandlungsfehler führen jedoch 
beispielsweise zur Beweislast umkehr. 
Dann muss der Arzt beweisen, dass 
es keine kausale Beziehung zwischen 
dem Fehler und dem Schaden gibt, 
was in der Regel nicht gelingen kann.
Es schloss sich eine lebhafte Diskus-
sion an. Insbesondere der Aufklä-
rungsfehler wurde kontrovers disku-
tiert, da manche Ärzte dazu neigen, 
Patienten so dramatisch aufzuklären, 
dass wichtige Behandlungen aus 
Angst abgelehnt werden. Dr. Kluge 
machte deutlich, dass es nicht die 
Aufgabe des Arztes sei, sich selbst 
vor Prozessen zu schützen, sondern 
den Patienten umfassend und ver-
ständlich zu beraten. Gute Aufklä-
rungsgespräche mit der entspre-
chenden Dokumentation können 
beide Aspekte verbinden. 
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